

[image: ]				


Musterformulierung: Regeln Sie die Fälligkeit der Zahlungen

Fälligkeit der Abfindung

Der Abfindungsanspruch entsteht erst im Zeitpunkt der vertraglich vereinbarten Beendigung des Arbeitsverhältnisses und auch nur dann, wenn das Arbeitsverhältnis nicht zuvor aus sonstigen Grün-den beendet worden ist.

Der Abfindungsanspruch entfällt insbesondere, wenn der Mitarbeiter vor dem vereinbarten Been-digungszeitpunkt verstirbt.


...							...
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